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Verhandlungsschrift 
 

Gremium: Gemeinderat, öffentliche Sitzung 

Sitzungstermin: Mittwoch, den 30.03.2022 

Sitzungsbeginn: 19:04 Uhr 

Sitzungsende: 21:15 Uhr 

Ort, Raum: Puchenau, Buchensaal, Kirchenstraße 2 

 

Anwesende: 
 

Bürgermeister 
  Friedrich Geyrhofer, MBA ÖVP   

Vizebürgermeister 
  Lukas Fellinger ÖVP   

Mitglieder 
  Sabine Schodits ÖVP   

  Andreas Falkner ÖVP   

  Robert Scheuba ÖVP   

  Ing. Mag. Josef Grubmüller ÖVP   

  DI (FH) Sebastian Auböck, MBA ÖVP   

  Franz Mayr ÖVP   

  Florian Tischler GRÜNE   

  Verena Haselsteiner-Köteles, Msc, Bsc GRÜNE   

  DI (FH) Michael Haselsteiner-Köteles GRÜNE   

  DI Robert Pollak GRÜNE   

  Daniela Degenfellner GRÜNE   

  Mag. Günter Gaisbauer GRÜNE   

  Mag. M.Beverley Allen-Stingeder, BEd SPÖ   

  DI Dr. Florian Zwettler SPÖ   

  Andrea Mahringer SPÖ   

  Njegos Mandic SPÖ   
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  Anna Zwettler SPÖ   

  Mag. Stefan Lang, LL.M. FPÖ   

  Ing. Mag. Dr. Georg Weichhart NEOS   

Ersatzmitglieder 
  Mag. Alexander Fischer ÖVP Vertretung für Frau DI Ingrid Domenig-

Meisinger 
  DI Johann Felber ÖVP Vertretung für Herrn Mag. Nikolaus Thaller 

  Ing. Bernhard Gabriel ÖVP Vertretung für Herrn Johannes Fölser 

  Iris Lang FPÖ Vertretung für Herrn Johann Zwittlinger 

Weitere Anwesende 
  Heidrun Pichlbauer     

 
 
Schriftführer(in):  Alexandra Oberleitner 
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Der Vorsitzende eröffnet um 19:04 Uhr die Sitzung und wird festgehalten, dass 

a) die Sitzung ordnungsgemäß einberufen wurde; 
b) die Zustellung 
- laut den vorliegenden Zustellnachweisen gemäß dem nach § 45 (1) OÖ. GemO 1990 erstellten 

Sitzungsplan und mittels rechtzeitiger Verständigung mit dem Inhalt der Tagesordnung (ohne 
RSb-Zustellung) erfolgte 

c) die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 
d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 15.12.2021 während der Sitzung noch auf-

liegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen einge-
bracht werden können. 

 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung setzt der Bürgermeister den TOP 17 mit folgendem Hin-
weis ab: Es hat sich noch eine weitere Alternative aufgetan, welche noch auf ihre Umsetz-
barkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft wird. 
 
Weiters wird folgender Dringlichkeitsantrag eingebracht: 
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über die Dringlichkeit abstimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
Der Dringlichkeitsantrag ist somit angenommen und wird als TOP 20 behandelt.  
 

Tagesordnung: 
 
 

1.  Nachwahlen 

2.  Rechnungsabschluss 2021; Beratung und Beschluss 

3.  Nachträgliche Korrektur des Saldo der Eröffnungsbilanz - Nettovermögensverände-
rungsrechnung; Beratung und Beschluss 

4.  Prüfbericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung des Rechnungsabschlus-
ses 2021; Beratung und Beschluss 

5.  Berichte des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 15.12.2021, vom 
18.01.2022 und vom 10.02.2022 - Beratung und Beschluss 

6.  Ansuchen UTC Puchenau um Förderung für Bewässerungsanlage für 2 Tennis-
plätze - Beratung und Beschluss 

7.  Verlängerung der Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West - Verein für 
die EU-Förderperiode 2023-2027; Beratung und Beschluss 

8.  Errichtung einer E-Schnellladestation mit 4 Ladepunkten; Beratung und Beschluss 

9.  Austausch der Sphärogusswasserleitung im Häusererweg; Beratung und Be-
schluss 

10.  Grundsatzbeschluss betreffend Asphaltierung des nicht ausgebauten Teiles des 
Gatterederweges sowie Sanierung eines Teilabschnittes des Häusererweges; Bera-
tung und Beschluss 

11.  Vermessung Großambergstraße nach Ausbau durch Wegerhaltungsverband - Zu- 
und Abschreibungen von/zum Gemeindeeigentum im Bereich der Aignersiedlung; 
Beratung und Beschluss 

12.  Auflösung der Mitgliedschaft beim Städtebund; Beratung und Beschluss 

13.  Auflösung der Mitgliedschaft bei EUREGIO; Beratung und Beschluss 

14.  Verleihung von Verdienstzeichen und Ehrenmedaillen; Beratung und Beschluss 

15.  Beitritt zum AnrufSammelTaxi - Verkehr (AST - Verkehr); Beratung und Beschluss 

16.  Grundsatzbeschluss betreffend Übertragung der Gemeinderatssitzungen per Li-
vestream im Internet; Beratung und Beschluss 

17.  Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstube aufgrund der Bedarfsprüfung durch die 
Bildungsdirektion OÖ, Beratung und Beschluss - abgesetzt 

18.  Auf Antrag von GR Zwittlinger: Resolution der Gemeinde Puchenau "Spürbares 
Entlastungspaket zur Eindämmung der hohen Energiekosten"; Beratung und Be-
schluss 

19.  Resolution der Gemeinde Puchenau gegen Atomkraft als nachhaltige Investition in 
die Taxonomieverordnung; Beratung und Beschluss 

20.  Dringlichkeitsantrag GRÜNE: Nachwahl Mitglieder im Bezirksabfallverband Urfahr-
Umgebung 

21.  Allfälliges 
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1. Nachwahlen 

 
 
Vorsitzender und Berichterstatter: Geyrhofer 
Antragsteller: Fellinger 
 
 
Herr Robert Pollak (GRÜNE) hat mit 29.3.2022 auf seine Mitgliedschaft in der Verbandsversamm-
lung Wihof Ottensheim-Puchenau verzichtet. 
Somit ist die Nachwahl eines neuen Mitgliedes seitens der GRÜNEN-Fraktion in die Verbandsver-
sammlung erforderlich.  
 
Gemäß § 52 Oö GemO 1990 sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei denn, der 
Gemeinderat beschließt einstimmig eine andere Art der Abstimmung. 
 
Vbgm. Fellinger stellt den Antrag, die Wahl offen mittels Handzeichen durchzuführen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
Seitens der GRÜNE-Fraktion liegt ein gültiger Wahlvorschlag vor. 
Es handelt sich um eine Fraktionswahl der GRÜNEN. 
 
 
Wirtschaftshof Ottensheim-Puchenau 
 
Mitglied:   Florian Tischler  (bisher Robert Pollak) 
 
Ersatzmitglied: Robert Pollak   (bisher Florian Tischler) 
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende die GRÜNE-Fraktion über den 
Wahlvorschlag abstimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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2. Rechnungsabschluss 2021; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2021 mit seinen Bestandteilen, insbesondere dem La-
gebericht ist in der Zeit vom 15. März 2022 bis 29. März 2022 öffentlich aufgelegen und es wurden 
keine Erinnerungen eingebracht. Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner 
Sitzung am 10. März 2022 den Rechnungsabschluss 2021 geprüft. Aufgrund der Beratungen im 
Gemeindevorstand am 14. März 2022 wird dem Gemeinderat empfohlen, den Rechnungsabschluss 
für das Finanzjahr 2022 zu genehmigen. 
Im Lagebericht des RA 2021 sind die Ergebnisse im Einzelnen ausgeführt. 
 
Weiters liegt auch die endgültige Abrechnung des OÖ. Hilfswerk für das Kindernest Puchenau für 
2021 vor. Diese sieht mit Einnahmen von € 114.148,-- und Ausgaben von € 211.537,-- einen end-
gültigen Gemeindebeitrag in Höhe von € 97.389,-- (lt. Voranschlag € 120.300,--) vor, der gleichzeitig 
mit dem Rechnungsabschluss 2021 genehmigt werden soll. 
 
Auch hat der OÖ. Familienbund die Abrechnung 2021 für die beiden Tagesmuttergruppen im Ge-
meindeamt vorgelegt. Diese sieht mit Einnahmen von € 47.113,07 und Ausgaben von € 88.954,96 
einen endgültigen Gemeindebeitrag in Höhe von € 41.841,89 (lt. Voranschlag € 48.700,--) vor, der 
ebenso mit dem Rechnungsabschluss 2021 genehmigt werden soll. 
 
Der laufende Betrieb bei der Abfallbeseitigung brachte im Jahr 2021 im Ergebnishaushalt einen Ab-
gang in Höhe von € 35.486,02 und im Finanzierungshaushalt einen Abgang in Höhe von € 
51.234,34. Dies resultiert daraus, dass es beim Baum- und Strauchschnitt (Schreddermaterial) und 
den daraus folgenden Wihofleistungen wieder wesentliche Mehrkosten gab. Die Gebühren wurden 
zwar für 2021 angehoben, reichten jedoch für die hohen Kosten nicht aus. Der Abgang im Finanzie-
rungshaushalt ist höher, weil teilweise Rechnungen aus dem Finanzjahr 2020 erst 2021 bezahlt 
worden sind. 
 
Der laufende Betrieb bei der Wasserversorgung brachte im Jahr 2021 einen Überschuss von € 
105.357,97. Dieser Überschuss wird der Rücklage Wasserversorgung zugeführt. Es wird jedoch 
keine Zahlungsmittelreserve gebildet, sondern die Rücklage steckt zur Gänze als inneres Darlehen 
im Girokonto.   
 
Die Abwasserbeseitigung hat beim laufenden Betrieb ebenfalls einen Überschuss erbracht. Dieser 
Überschussbetrag in Höhe von € 415.171,28 wird ebenfalls der Rücklage Abwasserbeseitigung zu-
geführt, jedoch ebenfalls ohne Bildung einer Zahlungsmittelreserve.  
 
Wären für diese Überschüsse aus den Betrieben Wasser und Kanal Zahlungsmittelreserven gebildet 
worden (dh. auf ein Sparbuch gelegt), wie es eigentlich lt. Erlass IKD vorgegeben ist, wäre der Fi-
nanzierungshaushalt massiv belastet worden. Der Gesetzgeber hat insbesondere auch wegen der 
schlechten finanziellen Lage der Gemeinden aufgrund der Corona-Pandemie eine Möglichkeit ge-
schaffen, die zweckgebundenen Rücklagen als innere Darlehen zur Stärkung des Kassenkredites 
zu verwenden, damit die Gemeinden liquide bleiben. 
 
Somit stellt sich der Stand der Rücklagen folgendermaßen dar: 
 
Mit Jahresende 2020 bzw. zum Stichtag 1.1.2021 bestanden folgende Rücklagen: 
 
Inneres Darlehen aus RL für Straßenbau       €      21.923,89 
Inneres Darlehen aus RL Wasser                   €    911.869,51 
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Inneres Darlehen aus RL Kanal                      € 1.477.791,56 
                                       Summe:      € 2.411.584,96 

 
 
Entnahmen aus RL: 
 
RL Straßenbau - € 139.873,85 für das Vorhaben Straßenbauprogramm 2020 – Umbuchung wegen 
Aktivierung Interessentenbeiträge (siehe gleichzeitige Zuführung)  
 
  
Zuführungen zu RL: 
 
RL Straßenbau  € 139.873,85 für das Vorhaben Straßenbauprogramm 2020 – Umbuchung wegen 
Aktivierung Interessentenbeiträge (siehe gleichzeitige Entnahme)  
RL Straßenbau – Interessentenbeiträge € 11.896,90 
                            Str.aufschließungsbeiträge nach ROG € 2.562,89 
                            Überschuss aus Straßenbauprogramm 2019-2021 € 49.295,88 
RL Wasser – Wasseranschlussgeb.+Aufschließungsbeiträge € 48.037,54 
                      Überschuss aus Betrieb Wasser € 105.357,97 
RL Kanal -     Überschuss aus Betrieb Abwasser € 415.171,28 
RL aus Überschüssen aus dem OÖ.Gemeinde-Entlastungspaket € 20.187,88 
 
Die gesamten Rücklagenzuführungen bzw.-entnahmen werden wieder als „Inneres Darlehen“ zur 
Stärkung des Kassenkredites verwendet und dargestellt und stecken zur Gänze im Girokonto der 
Gemeinde (siehe auch Lagebericht). 
 
Somit besteht mit Jahresende 2021 folgender RL-Stand: 
 
Inn.Darl.RL für Straßenbau       €      85.679,56 
Inn.Darl.RL Wasser                   € 1.065.265,02 
Inn.Darl.RL Kanal                      € 1.892.962,84 
Inn.Darl.RL aus Übersch.Gde.entlast.paket     €      20.187,88 
                                         Summe:       € 3.064.095,30 
 
 
Folgende Zuführungen an Projekte (früher außerordentlicher Haushalt) waren bereits teilweise im 
Voranschlag 2021 vorgesehen: 
 
Beim Vorhaben Gemeinsamer Bauhof Ottensheim/Puchenau bestand mit Jahresende 2020 noch 
ein Abgang in Höhe von € 111.777,19. Dieser Abgang soll mit Rechnungsanschluss 2021 durch 
eine Rückzahlung vom Wihof lt.Endabrechnung in Höhe von € 17.194,88 und einen Anteilsbetrag 
aus der operativen Gebarung in Höhe von € 94.582,31 abgedeckt werden. Mit dem VA 2021 wurde 
für 2021 ein Anteilsbetrag von € 111.800,-- beschlossen. Die Ausfinanzierung wurde wie oben an-
geführt mit dem Rechnungsabschluss 2021 durchgeführt. Somit ist dieses Vorhaben fertig ausfinan-
ziert. 
 
Beim Vorhaben FF Neubau/Multifunktionszentrum sind bis Ende 2021 Kosten in Höhe von € 
4.864.620,86 angefallen und würde mit Jahresende 2021 ein Abgang in Höhe von € 680.400,16 
bestehen. Im VA 2021 war ein Anteilsbetrag in Höhe von € 118.500,-- vorgesehen. Aufgrund der 
höheren Ertragsanteile und KIP-Mittel wurde ein Anteilsbetrag aus der operativen Gebarung in Höhe 
von € 258.176,46 zugeführt. Somit verbleibt mit Jahresende tatsächlich ein Abgang in Höhe von € 
422.223,70, der in den Folgejahren noch auszufinanzieren ist. In der Gesamtfinanzierung für das 
MFZ ist vorgesehen, dass ein Teil dieses Abganges durch den Verkauf des Mehrzweckgebäudes 
bzw.des Grundstückes gedeckt wird (geschätzte Einnahmen € 200.000,--siehe GR 3.10.2018 TOP 
3). 
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Beim Vorhaben Erneuerung Straßenbeleuchtung ist mit dem RA 2021 eine Zuführung aus der ope-
rativen Gebarung in Höhe von € 218.002,74 durchgeführt worden (VA € 100.000,--). 
 
 
 
Ob eine Gemeinde das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht (ob eine Gemeinde Härteaus-
gleichsgemeinde ist oder nicht) erreicht, definiert sich folgendermaßen: 

a) Wenn im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Gemeinde gegeben ist, 
b) wenn ein mittelfristiges ausgeglichenes Nettoergebnis im Ergebnishaushalt (über 5 Jahre) 

erreicht wird,  
c) wenn die Gemeinde ein positives Nettovermögen aufweist. 

Aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einnahmenverlusten kann die Ge-
meinde dieses nachhaltige Haushaltsgleichgewicht derzeit nicht erreichen.  
Es wurde jedoch mit dem OÖ. Gemeinde-Haushaltsausgleichssicherungsgesetz 2020 (neu: § 
75 Abs. 4a und 4b OÖ. GemO 1990) vom 29.10.2020 die Möglichkeit geschaffen, dass  

- zum einen gem.Abs.4a der Haushaltsausgleich auch dann als erreicht gilt, wenn im Ergeb-
nishaushalt die Entnahme von Haushaltsrücklagen im erforderlichen Ausmaß veranschlagt 
wird, sollte das Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit einen Fehlbetrag aufweisen, 

- und zum anderen gem.Abs.4b gilt der Haushaltsausgleich überdies bis 31.12.2021 als er-
reicht, wenn die Liquidität der Gemeinde gegeben ist. 

 
 
„Gemäß § 43 und § 92 Abs. 1 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle 
aufgrund der Beratungen im Gemeindevorstand vom 14. März 2022 und unter Zugrundele-
gung des Ergebnisses der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 10. März 2022 den Rech-
nungsabschluss für das Finanzjahr 2021 einschließlich der Abrechnung 2021 des OÖ. Hilfs-
werkes für das Kindernest Puchenau und des OÖ. Familienbundes für die Tagesmuttergrup-
pen in Puchenau wie folgt genehmigen: 
 
Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit ergibt mit Einzahlungen in Höhe von               
 € 9.171.874,44 (VA 8.270.400,--) und Auszahlungen in Höhe von € 9.571.874,44 (VA 9.468.100,-
-) einen negativen Saldo von - € 400.000,-- (VA - € 1.197.700,--). 
Durch die gänzliche Verwendung der Zahlungsmittelreserven zur Stärkung des Kassenkredi-
tes (Rücklagen stecken zur Gänze im Girokonto) ist die Liquidität der Gemeinde gegeben. 
 
Das Nettoergebnis weist vor Zuweisung und Entnahmen von Rücklagen mit Erträgen in Höhe 
von € 11.019.842,10 und Aufwänden in Höhe von € 10.445.272,14 einen positiven Saldo von € 
574.569,96 aus. Nach der Zuweisung und Entnahme von Rücklagen ergibt sich ein negativer 
Saldo von - € 77.940,38. 
  
Für die zu Buche stehenden Abgänge bei den Vorhaben Bannwald Puchenau, Sanierung 
Bammingerteich, Neubau Feuerwehrhaus/MFZ und Zubau und Sanierung Kindergartenge-
bäude langen noch Landes-, BZ-Mittel, Interessentenbeiträge, Rücklagenentnahmen und 
sonstige Mittel im Jahr 2022 und in den Folgejahren ein. 
 
 
 
 
 
Weiters stelle ich den Antrag, folgende Abrechnungen und Anteilsbeträge zu genehmigen: 
 

 Abrechnung 2021 für das Kindernest mit Einnahmen von € 114.148,-- und Ausgaben von 
€ 211.537,--, somit einen Abgang (= Gemeindebeitrag) in Höhe von € 97.389,-- (VA € 
120.300,--), 
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 Abrechnung 2021 für die Kindertagesstätte (Tagesmuttergruppen) mit Einnahmen von € 
47.113,07 und Ausgaben von € 88.954,96, somit einen Abgang (= Gemeindebeitrag) in 
Höhe von € 41.841,89 (VA € 48.700,--), 

 Anteilsbeträge aus der operativen Gebarung zur Ausfinanzierung 
- des Vorhabens Gemeinsamer Bauhof Ottensheim/Puchenau in Höhe von € 

94.582,31, 
- des Vorhabens FF Neubau/Multifunktionszentrum in Höhe von € 258.176,46, 
- des Vorhabens Erneuerung Straßenbeleuchtung in Höhe von € 218.002,74.“ 

 
 
Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen 
mittels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

3. Nachträgliche Korrektur des Saldo der Eröffnungsbilanz - Nettovermögensver-
änderungsrechnung; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden im Kundenbereich die offenen KPC-Forderungen 
(Zuschüsse der Kommunalkredit für den Kanalbau) zum Stand der EB eingebucht. Bei den Vermö-
genskonten wurden jedoch nur diese offenen Forderungen erfasst. Es muss jedoch als Anschaf-
fungswert der gesamte Barwert der KPC-Zuschüsse erfasst werden. Somit wurde zu wenig er-
fasst, und zwar um € 234.465,42 (betrifft Zuschüsse VOR dem 1.1.2020). 
 
Daher ist eine EB-Korrektur notwendig. Durch diese Buchungen wird nicht die Eröffnungsbilanz, 
sondern der Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz korrigiert. Dieser Korrekturbetrag scheint in 
der Nettovermögensveränderungsrechnung auf. Diese ist die Anlage 1d im Rechnungsabschluss 
und wird somit mit dem RA mitbeschlossen.  
 
Seitens der IKD wurde der Fa.Gemdat folgende Information übermittelt: 
 
„Artikel VI Abs. 3 Z2 Erstes OÖ. VRV-Gemeinderechtsanpassungsgesetz 2019 zur OÖ. GemO 
1990 lautet wie folgt:  
Nachträglich erforderliche Korrekturen können bis spätestens fünf Jahre nach der Veröffentlichung 
der Eröffnungsbilanz (Z 3) vorgenommen werden und bedürfen der Beschlussfassung des Ge-
meinderates. Solche Korrekturen sind in der Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen. 
Mit dieser Beschlussfassung gilt die Eröffnungsbilanz als geändert. Vorherige Rechnungsab-
schlüsse sind nicht zu berichtigen. 
 
Da die Nettovermögensveränderungsrechnung ein Bestandteil des RA ist, benötigt es somit keine 
weiteren Beschlüsse. Jedoch würde ich den Gemeinden empfehlen, die nachträgliche Korrektur 
der EB und die damit verbundene Nettovermögensveränderungsrechnung als eigenen Punkt auf 
die Gemeinderatssitzung zu setzen, damit hier kein Interpretationsspielraum offen bleibt.“ 
 
Durch die Nacherfassung der gesamten Barwerte der KPC-Zuschüsse um € 234.465,42 wird der 
Saldo der Eröffnungsbilanz von ursprünglich € 12.227.989,98 auf € 11.993.524,56 geändert. Die 
einzelnen Buchungen scheinen in der Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) auf 
(siehe unten). 
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„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 iVm Art. VI Abs.3 Z2 Erstes OÖ. VRV-Gemeinderechtsanpas-
sungsgesetz 2019 zu OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle auf-
grund der Beratungen im Gemeindevorstand vom 14. März 2022 und unter Zugrundelegung 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 13 von 65 

 

des Ergebnisses der Sitzung des Prüfungsausschusses vom 10. März 2022 die Nettovermö-
gensveränderungsrechnung (siehe Anlage 1d des Rechnungsabschluss 2021) mit der Än-
derung des Saldos der Eröffnungsbilanz von € 12.227.989,98 auf € 11.993.524,56 genehmi-
gen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

4. Prüfbericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung des Rechnungsab-
schlusses 2021; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Pollak 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 10.03.2022 den Rech-
nungsabschluss 2021 der Gemeinde Puchenau geprüft.  
Im beiliegenden Prüfbericht sind die Ergebnisse des RA 2021 angeführt. Die wesentlichen Positio-
nen (insbesondere die liquiden Mittel und die Finanzschulden) wurden geprüft. Ebenso wurden die 
Abweichungen gegenüber dem Voranschlag 2021 plausibel erläutert. 
Der Prüfungsausschuss hat in verschiedene Unterlagen Einsicht genommen und dabei wurden 
keine Mängel festgestellt. 
 
Der Prüfungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, den Rechnungsabschluss für das Haushalts-
jahr 2021 zu genehmigen. 
Außerdem empfiehlt der Prüfungsausschuss aufgrund der geringen Finanzkraft der Gemeinde, 
weiterhin auf die Finanzgebarung und die Aufrechterhaltung der Liquidität zu achten.  
 
„Gemäß § 43 iVm § 91 Abs.4 OÖ. GemO 1990 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat wolle 
den Bericht des Prüfungsausschusses vom 10.03.2022 über die Prüfung des Rechnungsab-
schlusses 2021 zur Kenntnis nehmen und beschließen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

5. Berichte des Prüfungsausschusses der Gemeinde Puchenau vom 15.12.2021, 
vom 18.01.2022 und vom 10.02.2022 - Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Pollak 
 
 
Der neu zusammengesetzte Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat sich in seiner Sit-
zung am 15.12.2021 nach einer Vorstellrunde einen Überblick über die Themen der letzten Prü-
fungsausschusssitzungen der vergangenen GR-Periode verschafft. 
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Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben als wichtiges Thema für die nächstfolgenden Sit-
zungen den Prüfungsbericht der BH UU über die Gebarung der Gemeinde Puchenau festgestellt. 
Zudem seien die Globalbudgets der FF, VS, Mittelschule, Musikschule und Kindergarten zu prüfen. 
Außerdem haben die Mitglieder die Termine für die Prüfungsausschusssitzungen im 1.HJ.2022 
festgelegt. 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 18.01.2022 unter TOP 
1 die Globalbudgets der gemeindeeigenen Betriebe Feuerwehr, Kindergarten, Musikschule, Volks-
schule und Mittelschule überprüft und für in Ordnung befunden.  
Im TOP 2 wurde der Prüfbericht der BH UU über die Einschau in die Gebarung der Gemeinde 
Puchenau geprüft und wurden dazu verschiedene Feststellungen und Empfehlungen - wie in bei-
liegendem Prüfbericht angeführt – abgegeben. 
 
Der Prüfungsausschuss der Gemeinde Puchenau hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 erneut den 
Prüfbericht der BH UU über die Einschau in die Gebarung der Gemeinde Puchenau behandelt. Es 
sind in der Sitzung am 18.1.2022 einige Fragen offengeblieben, die in dieser Sitzung der Reihe 
nach durchgearbeitet wurden (siehe beiliegender Prüfbericht). 
 
Herr Pollak ergänzt dazu: 
 
„Diese Einschau fand zuletzt vor ca. zehn Jahren statt. Diesmal wurde die Gebarung der Jahre 
2018 bis 2021 geprüft. Der Prüfbericht ist im Web downloadbar. Er sollte nicht nur als Kritik gese-
hen werden, sondern auch als eine Möglichkeit, mit Hilfe eines „Blicks von Außen“ auf Themen 
aufmerksam zu werden oder Themen neu zu bewerten. Der Bericht enthält insbes. rund fünfzig 
Handlungsempfehlungen teils allgemeiner, teils konkreter Natur – diese wurden im Prüfungsaus-
schuss am 18.1. systematisch durchbesprochen und für die zweite Sitzung am 10.2. zusätzliche 
Details angefordert. Ein Teil der Handlungsempfehlungen betrifft formale Abläufe, diese werden 
dort in Zukunft berücksichtigt. Einzelne Punkte des Berichts wurden als inhaltlich unrichtig festge-
stellt. Einzelne Themen wurden den zuständigen Ausschüssen zugewiesen: ein Pflegekonzept für 
die Grünanlagen; Kosten des Kindergartentransports; hohe Aufwände für die Sportplatz-Rasen-
pflege. Auch die hohen Kosten für die Grünschnittentsorgung wurden inzwischen schon im Um-
weltausschuss behandelt. Zum Thema Bibliothekskosten wurden Nutzungszahlen angefordert und 
inzwischen erhalten. 
Der ordnungsgemäße, von BM Friedrich Geyrhofer verfasste Umsetzungsbericht zum Prüfbericht, 
ging am 25.2.2022 an die BH-UU. Der Prüfungsausschuss hat vor, ausgewählte Themen auch 
weiterhin zu verfolgen. 
Im Prüfbericht wird den Gemeindebediensteten Dank für die konstruktive Zusammenarbeit ausge-
sprochen, dem möchte ich mich an dieser Stelle auch seitens des PA anschließen!“ 
 
 
„Gemäß § 43 iVm § 91 Abs.4 OÖ. GemO 1990 stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand am 14.03.2022 den Antrag, der Gemeinderat wolle die Berichte des Prü-
fungsausschusses vom 15.12.2021, vom 18.01.2022 und vom 10.02.2022 zur Kenntnis neh-
men und beschließen.“ 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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6. Ansuchen UTC Puchenau um Förderung für Bewässerungsanlage für 2 Tennis-
plätze - Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller:  

 
Mit Ansuchen vom 07.02.2022 hat der UTC Puchenau um eine Subvention für eine Bewässe-
rungsanlage für 2 Tennisplätze mit Gesamtkosten in Höhe von € 13.100,-- angesucht. Geplant wä-
ren diese Arbeiten für März bzw.April 2022.  
 
Laut Information des Amtes der OÖ. Landesregierung – Landessportdirektion wird gemäß den gel-
tenden Sportförderrichtlinien diese Investition als förderfähig anerkannt.  
 
In der GR-Sitzung am 27.03.2019 wurde die Förderung diverser Sportprojekte laut „Gemeindefi-
nanzierung neu“ ausführlich dargelegt. Förderfähige Projekte werden von der Sportabteilung mit 
25% unterstützt. Der Verein darf mit maximal 33% belastet werden, sodass für die Gemeinde 42% 
an Unterstützung zu leisten wäre.  
 
Das Ansuchen des UTC Puchenau stellt sich nun – wie im Ansuchen um Subvention für eine 
Sportstätten-Investition - wie folgt dar: 
 
Sportstättenförderung Land OÖ                                       €   3.275,--                 25,00% 
Eigenmittel UTC                                                               €   4.323,--                 33,00% 
Gemeindeanteil                                                                €   5.502,--                 42,00% 
                                                                                         € 13.100,--               100,00 % 
 
Bemerkt wird, dass das Land OÖ die Förderung in Höhe von 25% nur dann gewährt, wenn sich die 
Gemeinde Puchenau mit mindestens 42% beteiligt (siehe Mail Land OÖ vom 2.2.2022). 
 
Der Förderbetrag in Höhe von € 5.502,-- ist im Voranschlag nicht vorgesehen – es ist daher gleich-
zeitig eine Kreditüberschreitung zu beschließen. 
 
 
„Gemäß § 43 OÖ. GemO 1990 iVm § 13 OÖ. GHO stelle ich aufgrund der Beratungen im Ge-
meindevorstand am 14.03.2022 den Antrag, der Gemeinderat wolle dem UTC Puchenau ei-
nen finanziellen Zuschuss für die Bewässerungsanlage für 2 Tennisplätze in Höhe von 42% 
der Gesamtkosten, das sind € 5.502,-- gewähren. Gleichzeitig wolle für diesen Betrag eine 
Kreditüberschreitung auf dem Konto 1/262/757 beschlossen werden.“ 
 
 
Auf die Anfrage von GV Tischler, ob die Bewässerung mit Trinkwasser erfolgt, teilt ER Gabriel 
mit, dass für die Bewässerung Brunnenwasser verwendet wird.  
 
Nachdem keine weiteren wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den An-
trag offen mittels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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7. Verlängerung der Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West - Verein für 
die EU-Förderperiode 2023-2027; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Seit dem Jahr 2007 wurden in der ganzen Region zahlreiche Projekte mit Projektkosten von über 
11,16 Mio. Euro und Fördermitteln in der Höhe von 5,1 Mio. Euro über die Region Urfahr West ein-
gereicht und begleitet. Dadurch konnten neue Arbeitsplätze geschaffen, bestehende Arbeitsplätze 
gesichert werden, die Lebensqualität gesteigert und die Attraktivität der Region hervorgehoben 
werden. Neben dem Förderprogramm wird vom Regionsbüro die Sommerbetreuung der Kinder 
aus der Region seit 15 Jahren organisiert und sichergestellt. Zusätzlich wurden weitere Förderpro-
gramme genutzt, um die Zielsetzungen der Region zu erreichen, wie beispielsweise für das Projekt 
Slow Trips, welches mit dem Innovationspreis für Tourismus ausgezeichnet wurde, uvm. Wir se-
hen es selbstverständlich, als Netzwerkstelle und Drehscheibe für Information zum Thema Förde-
rungen für die Gemeinden und ihre BürgerInnen zu agieren und die Zusammenarbeit zu stärken. 
Es ist unser Bestreben, an den bisherigen Erfolg anzuknüpfen und uns dafür einzusetzen, dass die 
Region Urfahr West auch in Zukunft von weiteren Fördermitteln und Kooperationen profitiert. Denn 
Leader ist das einzige Förderprogramm, welches die finanzielle Autonomie der Bevölkerung, der 
Vereine und der Gemeinden sicherstellt. 
In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, dass auch in der neuen Leaderperiode alle 
Fördermittel voll ausgeschöpft werden sollen, um einen großen Mehrwert für die Bevölkerung, das 
Ehrenamt und die beteiligten Gemeinden zu erzielen. Wir von der Region Urfahr West würden uns 
freuen, mit euch in der nächsten Leaderperiode die gute Zusammenarbeit zum Wohle der Gemein-
den fortsetzen zu können. 
 
Umgesetzte und beantragte Projekte 2014 – 2021 in der Region Urfahr West:  
Puchenau: 
Aktiv Park  
Kompetenzzentrum Jugend und Natur (Pfadfinder) 
 
Regionsübergreifende Projekte: 
Slow Trips – authentisches Reisen in Europa 
Vuulkan – Überlebenshandbuch für Jugendliche 
Mountainbike Granitland Süd 
Green Life Style – Lebensmittelspione und Klimadetektive 
Bio Region Mühlviertel 
Studie – Naturjuwele 
GUUTE Bauernladen online 
Bewegung und Begegnung  
Erlebnisregion (Rahmenprogramm Ruder WM) 
Sommerbetreuung Pöstlingberg, Puchenau, Lichtenberg, Ottensheim 
 
 
In Zahlen für die Periode Juni 2015 – Dez. 2021: 

 Gesamtprojekt-
kosten 

Leader Fördermit-
tel 

Mitgliedsbeitrag gesamt  

Region Urfahr West  352 826,09 
EURO 

229 297,40 EURO - 

Gemeinde  101 962,00 
EURO 
 

61 177,20 EURO 
 

53 466,00 EURO 
 

Summe  454 788,09 
EURO 

290 474,60 EURO - 
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Seit der zweiten Hälfte 2020 beschäftigt sich die Region Urfahr West in Form von Bürgerbefragun-
gen, Projektgesprächen und ab 31.01.2022 bis Anfang März 2.03.2022 mit Zukunftswerkstätten 
mit der Einreichung der Entwicklungsstrategie für die neue Leader Periode 2023-2030.  
 
Die Bewerbungsunterlagen werden erarbeitet und bei der Vollversammlung der Region Urfahr 
West am 28.04.2022 präsentiert und am 5.05.2022 bei der OÖ Landesregierung und beim Bund 
eingereicht.  
Für diese Einreichung ist durch entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse der Mitgliedsgemeinden 
die Eigenmittelfinanzierung sicherzustellen (jährlicher Gemeindebeitrag in Höhe von 2 Euro je Ein-
wohnerIn mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Gemeinde zum Stichtag der Gemeinderatswahlen 
2021 beginnend ab 2022). Die LEADER-Periode erstreckt sich auf die Jahre 2023 bis 2027, die 
Ausfinanzierungsphase ist bis 2030 zu gewährleisten. Dieser Eigenmittelanteil ist für die Finanzie-
rung des LAG-Managements (Lokale Aktionsgruppe) der Region Urfahr West im Ausmaß von 60 
Wochenstunden notwendig, welches die Förderfähigkeit der eingereichten Projekte erarbeitet, zur 
Genehmigung vorbereitet, dem Projektauswahlgremium zur Beurteilung aufbereitet, die Abrech-
nung bei der Agrarmarkt Austria sicherstellt und somit das Abholen der Fördermittel ermöglicht.   
Der Beschluss für die Aufbringung der Eigenmittel wird wirksam, wenn die Region Urfahr West als 
LEADER-Region anerkannt wird. 
 
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge beschließen: 

a) die Verlängerung der Mitgliedschaft im Verein u.we - Region Urfahr West – Verein für 
Regionalentwicklung für die EU-Förderperiode 2023-2027 (Ausfinanzierung bis 31. 
Dezember 2030), vorbehaltlich einer positiven Bewerbung um den LEADER-Status im 
Rahmen der diesbezüglichen Ausschreibung des Bundesministeriums für Landwirt-
schaft, Regionen und Tourismus; 

b) die Mittelaufbringung durch die Gemeinde Puchenau iHv EUR 2,00 pro Jahr je Ein-
wohner; 

c) die Übertragung der Entscheidung zur inhaltlichen Gestaltung und Zustimmung der 
bis April 2022 zu erarbeitenden Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) und deren all-
fälligen Adaptierung für die finale Einreichung im Zuge des Auswahlprozesses sowie 
für die laufende Weiterentwicklung und Umsetzung der LES bis zum Abschluss der 
EU-Förderperiode bis 31. 12. 2030. 

 
Auf die Frage von GV Zwettler, wie sich die Gremien in der Region uwe zusammensetzen, erklärt 
der Bürgermeister, dass die Bürgermeister der Gemeinden den Vorstand bilden und jede Ge-
meinde je 7 Mitglieder und 2 Ersatzmitglieder in die Vollversammlung entsendet. Diese Personen 
müssen keine Gemeinderäte sein.  
 
Als Beispiel für mögliche Projekte erwähnt der Bürgermeister z.B. eine Pump-Track-Bahn, Car-
sharing oder die Adaptierung des Skaterplatzes. 
 
Weiters erkundigt sich GR Allen-Stingeder danach, wie die Projektabwicklung abläuft.  
 
Da das genaue Prozedere nicht bekannt sei, werde man nachfragen und hierüber informieren. 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mit-
tels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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8. Errichtung einer E-Schnellladestation mit 4 Ladepunkten; Beratung und Be-
schluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Die Gemeinde Puchenau hat für die Errichtung einer E-Schnellladestation (mit Überdachung) vom 
Land OÖ in der zweiten Ausschreibungsrunde eine Förderzusage iHv EUR 100.000,00 erhalten. 
Diese Ladestation wird aufgrund eines von der LinzAG Strom erarbeiteten Standortkonzeptes ge-
fördert und soll am bestehenden E-Ladeplatz – ob der vorherrschenden Infrastruktur – zur Ausfüh-
rung gebracht werden. 
Exkurs: 
Bereits im Jahre 2020 hat es die erste Förderausschreibung des Landes Oö gegeben, jedoch hat 
die Gemeinde Puchenau dazumal die Zusage nicht erhalten. In unserem Bezirk haben die Ge-
meinden Engerwitzdorf und Walding diesen Zuschlag bekommen. 
 
Bei der gegenständlichen Ladestation handelt es sich um einen High Power Charger mit 240 kW 
mit vier Ladepunkten (2 x CCs, 1 x CHAdeMO, 1 x AC Typ 2), wobei gleichzeitig drei Autos gela-
den werden können. DC-seitig könne zwei Ladepunkte gleichzeitig genutzt werden (zB 1 x 150 kW 
und 1 x 75 kW). An beiden CCS-Ladepunkten steht eine Ladeleistung von einmalig 150 kW zur 
Verfügung, also nicht gleichzeitig. Die AC-Ladung ist unabhängig von der DC-Ladung. 
 
Vorläufige Kostenaufstellung für einen High Power Charger 240 kW mit Überdachung (siehe Op-
tion 2 des Kaufvertrages): 
Für die Errichtung der Ladestation + Netzkosten sind EUR 198.269,24 veranschlagt; abzüglich 
Förderung (Land OÖ und Bund KPC) iHv EUR 132.500,00 bleiben Restkosten iHv EUR 65.769,24 
übrig, welche sich die Linz AG und die Gemeinde teilen. Somit bliebe ein gemeindeeigener Fi-
nanzierungsanteil iHv EUR 32.884,62 übrig. Diese Kosten sind bereits im Voranschlag berück-
sichtigt. 
 
Mit vom Gemeinderat zu beschließendem Kaufvertrag, geht die Anlage in das Eigentum der Ge-
meinde Puchenau, jedoch übernimmt die LinzAG Strom (im Folgenden kurz „Betreiber“ bezeich-
net) die operativen Tätigkeiten des Ladestationsbetriebs inkl der Ökostromlieferung. Die Abrech-
nung mit dem Ladekunden erfolgt durch den Betreiber in dessen Namen und auf dessen Rech-
nung. Im Gegenzug wird die Gemeinde Puchenau am Jahresumsatz (über 75.000 kWh 
2Cent/kWh; über 100.000 kWh 3 Cent/kWh) beteiligt. Diese Rechte und Pflichten sind in einem 
Betriebsführungsvertrag niedergeschrieben. 
Anmerkung: 
Die Gemeinden Engerwitzdorf und Walding sind am Jahresumsatz nicht beteiligt, dieser Vertrags-
bestandteil wurde erst in der zweiten Ausschreibungsrunde in den Betriebs-führungsvertrag aufge-
nommen. Da die Entwicklung der E-Mobilität noch unklar ist, kann noch keine Aussage betreffend 
Höhe der Umsatzbeteiligung getroffen werden (Beispiel: über 100.000 kWh/Jahr: EUR 3.000,00). 
Auf Nachfrage bei der LinzAG wurde mitgeteilt, dass diese (zur Zeit) auch keine Gewinne gene-
riert, ist doch der E-Mobilitätsmarkt noch zu klein. Dies sollte sich jedoch in den nächsten Jahren 
ändern. Die Gemeinde Puchenau könnte hiezu einen wesentlichen Beitrag durch diese E-Schnell-
ladestation leisten. 
 
Obgenannter Sachverhalt wurde bereits im Ausschuss für Klima, Umwelt und Mobilität behandelt 
und ergeht die einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat, die Errichtung dieser E-Ladestation 
zu beschließen. 
 
Es ergehen sohin die Anträge, der Gemeinderat möge 

1) den Grundsatz-/Baubeschluss über die Errichtung einer E-Schnellladestation (mit 
Überdachung) iHv gesamt EUR 198.269,24 (bei einem gemeindeeigenen Finanzie-
rungsanteil iHv EUR 32.884,62) fassen und vorbehaltlich der Zustimmung, 
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2) den beiliegenden Kaufvertrag über ein High Power Charger 240 kW mit Überdach-
ung, abgeschlossen zwischen der Linz Strom Gas Wärme GmbH und Gemeinde 
Puchenau, sowie 

3) den beiliegenden Betriebsführungsvertrag, ebenfalls abgeschlossen zwischen der 

Linz Strom Gas Wärme GmbH und Gemeinde Puchenau, beschließen. 

Nachdem keine wesentlichen Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen 
mittels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss:  zu 1):  einstimmig 
  Zu 2) + 3) einstimmig 
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9. Austausch der Sphärogusswasserleitung im Häusererweg; Beratung und Be-
schluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Im Jahr 1974 wurde mit der LinzAG (damals SBL) ein Wasserlieferungsvertrag für das gesamte 
Gemeindegebiet abgeschlossen und gleichzeitig mit dem Ausbau des Wasserleitungsnetzes in der 
Geminde begonnen. Derzeit hat unser Wasserrohrnetz eine Länge von 38,61 km. Die Rohrleitun-
gen sind daher teilweise rund 39 bis 44 Jahre alt. 
Von 1978 bis 1983 wurden im Gemeindegebiet Puchenau 11 Kilometer Sphärogusswasserleitun-
gen verlegt. Das sind Eisenrohre, welche mit keiner Innenbeschichtung ausgeführt wurden. Dies 
hat zur Folge, dass sich bei Änderung der Fließgeschwindigkeit des Wassers, oder bei geringen 
Abnahmen, die Ablagerungen (Eisen) am Rohr lösen und zum Verbraucher gelangen. Nach Anga-
ben der LinzAG führt diese „Braunfärbung“ des Wassers zwar zu keinen gesundheitlichen Beein-
trächtigungen – ist aber optisch nicht zu akzeptieren. Darüber hinaus werden durch die Eisenhäl-
tigkeit Wasseraufbereitungsanlagen und sanitäre Einrichtungen in Mitleidenschaft gezogen. 
Im Bereich des Häusererweges, abwärts des HB Häuserer, sind ebenfalls Sphärogussleitungen 
verlegt sowie alte PE-Leitungen. Aufgrund zu erwartenden Rohrbrüchen in diesem Bereich, sollen 
diese Leitungen gleich im Zuge der Neuasphaltierung des Häusererweges auf eine neue PE-HD 
RC DA90 Leitungen ausgetauscht werden.

 
Laut Kostenschätzung der LinzAG, wird der Austausch der obgenannten Leitungen auf einer 
Länge von ca 150 m mit EUR 116.688,00 (brutto) beziffert. Diese Kosten sind bereits für den 
Nachtragsvoranschlag einkalkuliert. 
 
Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Tiefbau und Straßen vom 08.02.2022 sowie 
im Gemeindevorstand vom 14.03.2022 wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge den 
Grundsatzbeschluss/Baubeschluss für den Austausch der Sphärogusswasserleitungen so-
wie PE-Leitungen DA90 im Bereich des Häusererweges mit einer Länge von 150 m und ge-
schätzten Kosten iHv EUR 116.688,00 (brutto) beschließen. 
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Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über Antrag offen mittels Hander-
heben abstimmen. 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

10. Grundsatzbeschluss betreffend Asphaltierung des nicht ausgebauten Teiles des 
Gatterederweges sowie Sanierung eines Teilabschnittes des Häusererweges; 
Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Ende August/Anfang September wird durch den Wegerhaltungsverband oberes Mühlviertel die 
Großambergstraße im Bereich der Gatteredersiedlung neu asphaltiert. Der Wegerhaltungsverband 
saniert Güterwege im Bereich ihrer Mitgliedsgemeinden. 
In diesem Zuge soll auch der noch nicht ausgebaute Teil des Gatterederweges asphaltiert werden.  

 
 
Auch der Häusererweg als Verbindungsstraße zur Großambergstraße soll in einem Teilbereich as-
phaltiert werden. 
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Das restliche Teilstück des Häusererweges Richtung Süden kann derzeit noch nicht saniert wer-
den, da hier demnächst auch ein Projekt zur Sanierung des Bammingerteichs (nördlich gelegen) 
umgesetzt werden soll, was eine Neuverlegung einer Abflussverrohrung im Bereich des Verlaufes 
des Häusererweges notwendig macht. 
Diese beiden Straßenstücke sind keine Güterwege, jedoch hat der WEV angeboten, diese beiden 
Wege zu deren Preisen mit der Sanierung des Güterweges „Großambergstraße“ mitzuerledigen, 
weshalb dies eine für die Gemeinde kostengünstige Gelegenheit darstellt.  
Lt Kostenschätzung des WEV würde der Ausbau des Teilstücks im Gatterederweg EUR 34.292,16 
brutto kosten. Die Sanierung des Häusererweges würde geschätzte Kosten in Höhe von EUR 
41.679,54 brutto verursachen. 
Anm.: Die Vergabe des Bauleistungsauftrages wurde – vorbehaltlich der Zustimmung des Gemein-
derates im Wege des nachstehenden Grundsatzbeschlusses – vom Gemeindevorstand in der Sit-
zung vom 14.03.2022 beschlossen.  
 
Festgehalten wird auch, dass im Zuge der Sanierung im Bereich des Häusererweges die öffentli-
che Sphäroguss-Wasserleitung - ob des Alters - ausgetauscht wird. 
Die Kosten für die Straßensanierung werden anteilsmäßig aus dem Bereich Kanal- (zu 3/5), Was-
ser- (zu 2/5) sowie Straßenbau gedeckt. Die Aufteilung erfolgt vor dem Hintergrund, dass durch 
den Kanal- und Wasserbau in den Bereichen Gatterederweg und Häusererweg die Straßen in Mit-
leidenschaft gezogen wurden. 
Zudem sind für das Teilstück „Gatterederweg“ auch Verkehrsflächenbeiträge von den Anrainern im 
Zuge des Straßenausbaus einzuheben.  
 
Aufgrund der Vorberatungen im Ausschuss für Tiefbau und Straßen vom 08.02.2022 sowie 
im Gemeindevorstand vom 14.03.2022 stelle ich den Antrag, der Gemeinderat möge den 
Grundsatzbeschluss betreffend die Asphaltierung des nicht ausgebauten Teiles des Gat-
terederweges sowie die Sanierung eines Teilabschnittes des Häusererweges fassen. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 36 von 65 

 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 37 von 65 

 

 
 
 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 38 von 65 

 

 

11. Vermessung Großambergstraße nach Ausbau durch Wegerhaltungsverband - 
Zu- und Abschreibungen von/zum Gemeindeeigentum im Bereich der Aigner-
siedlung; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Anlassfall bildet die Neuasphaltierung der öffentlichen Verkehrsfläche „Großambergstraße“ im Be-
reich der Aignersiedlung und werden entsprechend der im Zuge der Tauschtransaktion von Teilflä-
chen der Grundstücke Nr 1549 (Großambergstraße) und 824/2 (Aignerweg), beide EZ 551; öffent-
liches Gut der Gemeinde vom Amt der Oö Landesregierung errichteten Vermessungsurkunde mit 
der GZ: 6793-4/21 vom 07. 02. 2022 folgende Gutsbestandsveränderungen durchgeführt: 
 

a) Die Abschreibung der Teilflächen 2, 8, 9, 10, 13 und 15 (gesamt 85 m²) von der Grund-
buchseinlage EZ 37 (Fölser Josef), KG Puchenau und die Zuschreibung derselben zu der 
EZ 551, KG Puchenau, bei gleichzeitiger Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 1549 

b) Die Abschreibung der Teilflächen 1, 3, 5, 11, 12 und 16 (gesamt 280 m²) von der Grund-
buchseinlage EZ 551, KG Puchenau und die Zuschreibung derselben zu der EZ 37 (Fölser 
Josef), KG Puchenau, bei gleichzeitiger Vereinigung mit den Grundstücken Nr. 817/2 (Teil-
flächen 1 und 3), 827 (Teilfläche 5), 806 (Teilfläche 11), 805 (Teilfläche 805). 

c) Die Abschreibung der Teilfläche 6 (16 m²) von der Grundbuchseinlage EZ 842 (Helmhart 
Jürgen), KG Puchenau und die Zuschreibung derselben zu der EZ 551, KG Puchenau, bei 
gleichzeitiger Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 1549 

d) Die Abschreibung der Teilflächen 18 (12 m²) von der Grundbuchseinlage EZ 842 (Helmhart 
Jürgen), KG Puchenau und die Zuschreibung derselben zu der EZ 551, KG Puchenau, bei 
gleichzeitiger Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 824/2. 

e) Die Abschreibung der Teilfläche 4 (28 m²) von der Grundbuchseinlage EZ 551 (Öffentliches 
Gut Gemeinde Puchnenau), KG Puchenau und die Zuschreibung derselben zu der EZ 842 
(Helmhart Jürgen), KG Puchenau, bei gleichzeitiger Vereinigung mit dem Grundstück Nr. 
824/1 

 
Die in der Natur asphaltierte Teilfläche (26 m²) der Grundbuchseinlage EZ 820 (Eigentümer Stad-
ler Ulrike und Maierhofer Norbert) wurde durch die Eigentümer auch nach mehreren Gesprächen 
nicht an die Gemeinde Puchenau abgetreten. Es wurden hier Ablösesummen gefordert, welche die 
Gemeinde Puchenau nicht trägt. Somit verbleibt diese (in der Natur als Straße ausgebaute) Teilflä-
che im Eigentum Stadler/Maierhofer, welche daher auch die Wegehaltungshaftung, sowie die Er-
haltungspflicht trifft. 
 
Da die bestehenden Straßen (Großambergstraße und Aignerweg) durch die Neuvermessung und 
Abtretungen in ihrer Achse nicht um mehr als 20m verlegt wird, ist keine Verordnung zur Einrei-
hung ins und Auflassung aus dem öffentlichen Gut zu erlassen. 
 
Im Lichte der obgenannten Sachverhaltsdarlegung, möge der Gemeinderat die Zu- und Ab-
schreibungen von/zum Gemeindeeigentum laut beiliegendem Teilungsplan des Amtes der 
Oö Landesregierung beschließen. 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 39 von 65 

 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 40 von 65 

 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 41 von 65 

 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 42 von 65 

 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 43 von 65 

 

 

 
 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 44 von 65 

 

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
 

12. Auflösung der Mitgliedschaft beim Städtebund; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Mit GR-Beschluss vom 02.06.1999 ist die Gemeinde Puchenau dem Städtebund beigetreten. Der 
jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 813,78. 
 
Auszug aus dem Internetauftritt betreffend Aufgaben: 

„Interessensvertretung im Begutachtungsverfahren von Gesetzen 

Die Landesgruppe Oberösterreich ist zu 100 % in das Begutachtungsverfahren für die Landesge-
setzgebung eingebunden. Damit können zu sämtlichen Gesetzen Stellungnahmen abgegeben 
werden, wodurch allen oö. Mitgliedsgemeinden die aktive Beteiligung am Gesetzgebungsverfahren 
möglich ist. Die Gemeinden machen von diesem Recht auch gerne Gebrauch. Oberösterreich 
nimmt hier bundesweit eine hervorragende Rolle ein. 

Erfahrungsaustausch 

In Fachausschüssen, die für die verschiedenen Zweige der kommunalen Tätigkeit eingerichtet 
sind, beraten Experten in regelmäßigen Treffen Fachfragen und tauschen Informationen aus. Poli-
tische und beamtete Vertreter und Vertreterinnen der Mitgliedsgemeinden sind in diese Aus-
schüsse und Gremien entsandt. Die Administration nimmt die Geschäftsstelle wahr. 

Landesgruppentagungen 

Die Landesgruppe Oberösterreich hält jährlich eine Landesgruppentagung ab, zu der alle Mit-
gliedsgemeinden eingeladen sind. In erster Linie dienen diese Zusammenkünfte der Information 
und dem Erfahrungsaustausch. Schwerpunkte der Tagungen bilden jeweils verschiedene Vorträge 
und Diskussionen zu gemeinderelevanten Fragen. 

Veranstaltungen 

Die Geschäftsstelle der Landesgruppe Oberösterreich organisiert laufend  Informationsveranstal-
tungen und Fachtagungen zu diversen aktuellen Themen, die von zahlreichen Interessenten be-
sucht werden.  

Rechtsauskünfte 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle erteilen Auskünfte verschiedenster Art 
(Rechtsauskünfte), unter anderem auch in rechtlichen Angelegenheiten der Mitgliedsgemeinden. 

Schulungsprogramm 

Die Mitgliedsgemeinden der Landesgruppe Oberösterreich können auch am  Schulungsangebot 

der Landeshauptstadt Linz teilnehmen.“ 

 

https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/recht/begutachtungsverfahren/?no_cache=1
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/veranstaltungen/landesgruppen-tagungen/?no_cache=1
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/?no_cache=1
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/?no_cache=1
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/service/arbeitshilfen/?no_cache=1
https://www.staedtebund.gv.at/landesgruppen/oberoesterreich/veranstaltungen/aktuelle-veranstaltungen/?no_cache=1
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Seit der Mitgliedschaft der Gemeinde Puchenau beim Oö Gemeindebund ist das Angebotsspekt-
rum des Städtebundes obsolet geworden. Der Gemeindebund hat speziell ein auf Gemeinden ab-
gestimmtes Angebot und wird daher sämtliches Gemeindeservice beim Oö Gemeindebund in An-
spruch genommen. 
Aufgrund einer wertenden Gesamtschau und unter Zugrundelegung des Prüfungsauftrages der BH 
Urfahr Umgebung (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung), 
wird empfohlen den Austritt aus dem Städtebund zu beschließen. 
 
Laut Kompetenzverteilung zwischen den Gemeindeorganen, fällt die Auflösung der Mitgliedschaft 
in die Zuständigkeit des Gemeinderates. 
 
Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge die Auflösung der Mitgliedschaft 
beim Städtebund zum ehestmöglichen Termin beschließen. 
 
Fragestellungen betreffend Notwendigkeit der Mitgliedschaft werden mit Verweis auf die Mitglied-
schaft beim Gemeindebund beantwortet. Einen Mehrnutzen gibt es nicht.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mit-
tels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

13. Auflösung der Mitgliedschaft bei EUREGIO; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Mit GR-Beschluss vom 11.02.2004 ist die Gemeinde Puchenau dem Verein EUREGIO bayrischer 
wald – böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel beigetreten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag 
beträgt EUR 890,80. 
 
Auszug aus dem Internetauftritt betreffend Aufgaben: 
„Die EUREGIO ist als gemeinnütziger Verein konstituiert und setzt sich im Bezirk Urfahr Umge-
bung aus 19 Mitgliedsgemeinden zusammen. 
Die Idee 
Nach dem Mottto “Miteinander bewegen wir die Region” baut die EUREGIO auf viele Partner und 
ein fähiges Netzwerk im Mühlviertel, verankert durch die Mitgliedsgemeinden, die diese Plattfor-
men ermöglichen und tragen. 
Dem Vorstand gehören VertreterInnen der Gemeinden, Bezirksverwaltungen (Freistadt, Perg, 
Rohrbach, Urfahr-Umgebung), der politischen Parteien, der Interessensvertretungen und des Tou-
rismus an. Über die Mitgliedsbeiträge der Gemeinden werden die regionalen Eigenmittel betreffend 
der nationalen und europäischen Kofinanzierungsmittel eingebracht. 
Das Leitbild 
Die Vision, den gemeinsamen Wirtschafts-, Arbeits-, Kultur- und Lebensraum weiter zu entwickeln, 
die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes zu stärken und der Mut, Grenzen in den Köpfen 
zu überwinden und lösungsorientiert nach neuen Wegen zu suchen prägt die Tätigkeit der EURE-
GIO bis heute. 
Seit der Gründung als grenzüberschreitende trilaterale Plattform 1994 mit Südböhmen und Nieder-
bayern als Partnerregionen hat sich viel bewegt. Nach dem Fall des „eisernen Vorhangs“ und vor 
dem Beitritt Österreichs zur europäischen Union wurde mit der EUREGIO der neue Geist Europas 
in der Region spürbar. Aufeinander zugehen, Vorurteile abbauen, um sich auch verstehen zu ler-
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nen. Diese wichtigen Begegnungen im Sinne der Vertrauensbildung hat die EUREGIO immer un-
terstützt. Europa lernt in den EU-Regionen das Zusammenwachsen. Kooperation ist auch in der 
Regionalförderung und Regionalentwicklung der bestimmende Faktor. 
Das Ziel 
Die EUREGIO hat ihr Leistungsspektrum für die Mitgliedsgemeinden seit der Gründung kontinuier-
lich erweitert und hat sich zu einem Kompetenzzentrum und regionalen Knotenpunkt für Regional-
entwicklung im Mühlviertel entwickelt. Die Kombination von grenzüberschreitendem und nationa-
lem Regionalmanagement ermöglicht eine professionelle Betreuung vielfältiger Entwicklungsaktivi-
täten. 
 
 
 

Was macht die Euregio? 

Die wichtigsten Aufgaben der EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald / Regionalma-
nagement Mühlviertel sind: 

 Mitgestaltung der regionalen, nationalen und europäischen Grenzraumpolitik 

 Partnerschaften umsetzen und Gemeinsamkeiten der Geschichte, Kultur, Wirtschaftsbezie-
hungen und des öffentlichen Lebens beleben 

 Stärkung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit – Projekte initiieren und Kontakte ver-
mitteln 

 Vorsitz im Gremium für die Vergabe des Kleinprojektefonds 

 Förderung der Kontakte zwischen den beteiligten Regionen und Institutionen 

 grenzüberschreitende Koordination, Planung und Entwicklung in politischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Themenbereichen 

 Anlaufstelle für grenzüberschreitende Projekte zwischen Österreich, Tschechien und Bay-
ern 

 intensive Zusammenarbeit mit den EUREGIO’s in den europäischen Grenzregionen 

 Vertretung der Grenzregion auf europäischer Ebene in der Arbeitsgemeinschaft Europäi-
scher Grenzregionen (AGEG) 

 Information der Bürger zu relevanten Themen der Europäischen Union 

 Unterstützung bei der Beschaffung von nationalen und europäischen Fördermitteln (EU, 
Bund, Land) in Zusammenarbeit mit der Regionalmanagement OÖ GmbH“ 

 
Seit Bestehen der Mitgliedschaft, hat es für die Gemeinde Puchenau keine Benefits gegeben, 
selbst nach Rücksprache in der Finanzabteilung, welche zuständig für die Flüssigmachung von 
Geldmitteln für solcherart Projekte zeichnet, konnten keinerlei Nachweise erbracht werden. Zudem 
ist seit Bestehen der Mitgliedschaft im Verein u.we das Angebotsspektrum der EUREGIO obsolet 
geworden. 
 
Aufgrund einer wertenden Gesamtschau und unter Zugrundelegung des Prüfungsauftrages der BH 
Urfahr Umgebung (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Haushaltsführung), 
wird empfohlen den Austritt aus dem Verein EUREGIO zu beschließen. 
 
Laut Kompetenzverteilung zwischen den Gemeindeorganen, fällt die Auflösung der Mitgliedschaft 
in die Zuständigkeit des Gemeinderates. 
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Es wird sohin der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge die Auflösung der Mitgliedschaft 
bei EUREGIO zum ehestmöglichen Termin beschließen. 
 
Fragestellungen betreffend Notwendigkeit der Mitgliedschaft werden mit Verweis auf die Mitglied-
schaft in der Region uwe beantwortet. Einen Mehrnutzen gibt es nicht.  
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mit-
tels Handerheben abstimmen.  
 
Beschluss: 24 Ja-Stimmen (ÖVP, GRÜNE ohne M. Haselsteiner-Köteles, SPÖ, FPÖ, NEOS) 
             1 Enthaltung (M. Haselsteiner-Köteles (GRÜNE)) 
 
 

14. Verleihung von Verdienstzeichen und Ehrenmedaillen; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Im Zuge des Tag des Ehrenamtes am 30.4.2022 finden diverse Ehrungen statt. 
Entsprechend den beschlossenen Ehrungsmodalitäten ist für die Verleihung der Ehrenmedaille in 
Gold oder Silber ein Beschluss des Gemeinderates erforderlich.  
 
 
Von der FF-Puchenau ist ein Vorschlag auf Verleihung der Ehrenmedaille in Silber für Herrn 
Hauptbrandmeister Harald Eder eingelangt. Herr Eder ist seit 1996 als aktives Mitglied der FF 
Puchenau und seit 2014 als Hauptamtswalter auf Bezirksebene tätig.  
 
Die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenmedaille in Silber sind gegeben. 
 
Eine weitere Verleihung einer Ehrenmedaille in Silber ist für Frau Brigitte Radon vorgesehen. 
Frau Radon ist seit 1997 ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Arbeiter-Samariterbund und stellt seit-
her das Essen auf Rädern im Gemeindegebiet Puchenau zu.  
 
Die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenmedaille in Silber sind gegeben.  
 
Weiters ist seitens der ASKÖ ein Vorschlag auf Verleihung der Ehrenmedaille in Gold für Herrn 
Franz Eichenberger und Frau Heide Maria Pichler eingelangt. 
Herr Eichenberger ist seit 1995 als Schikursleiter und seit 2013 als Kassier für den Verein tätig, 
Frau Pichler ist seit 1994 als Obfrau der Kontrolle und seit 2007 als Leiterin Stocksport tätig. 
 
Ebenso ist von der UNION ein Vorschlag auf Verleihung der Ehrenmedaille in Gold für Herrn Josef 
Kraml eingelangt. 
Herr Kraml ist seit 1995 Platzwart und Zeugwart für die Union und kümmert sich seit mehr als 25 
Jahren um die organisatorischen Angelegenheiten. 
 
Die Voraussetzungen für die Verleihung der Ehrenmedaille in Gold sind gegeben.  
 
 
Weiters wird all jenen Gemeinderäten und Ersatzgemeinderäten, die nach der letzten Legislaturpe-
riode ausgeschieden sind das Verdienstzeichen in Gold, Silber oder Bronze verliehen. 
Für die Verleihung des Verdienstzeichens ist kein Beschluss erforderlich. 
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Entsprechend den vom Gemeinderat am 30.03.2011 beschlossenen Ehrungsmodalitäten ist für die 
Verleihung für die Ehrenmedaille in Silber oder Gold ein Beschluss des Gemeinderates mit einer 
¾ Mehrheit erforderlich.  
 
Der Bürgermeister hält fest, dass eine Anpassung der Ehrungsmodalitäten erfolgen wird.  
GV Zwettler ergänzt dazu, dass eine Unterscheidung zwischen politischem Ehrenamt und ehren-
amtlichem Engagement in einem Verein stattfinden sollte.  
 
„Gemäß § 19 OÖ. GemO in Verbindung mit der vom 30.3.2011 beschlossenen Satzung stelle 
ich den Antrag, der Gemeinderat wolle der Verleihung der Ehrenmedaillen an oben ge-
nannte Personen zustimmen.“ 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mit-
tels Handerheben abstimmen.  
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

15. Beitritt zum AnrufSammelTaxi - Verkehr (AST - Verkehr); Beratung und Be-
schluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
 
Festgehalten sei, dass die Gemeinde Puchenau bis zum Jahre 2009 jedem Bewohner für die Fahrt 
mit einem Sammeltaxi einen Zuschuss gewährt hat. Aufgrund der Vorgaben des Landesrech-
nungshofes mussten jedoch die geldwerten Zuwendungen eingestellt werden (Anm.: Abgangsge-
meinde). 
Nun soll neuerlich einem AnrufSammelTaxi-Verkehr (AST-Verkehr) beigetreten werden. 
Das AST ist ein Service der LINZ AG LINIEN und der CC Taxicenter GmbH. Ein Taxi nach Fahr-
plan, das mit anderen Fahrgästen geteilt wird, bringt die Fahrgäste bis zum gewünschten Fahrziel. 
Das AST verkehrt am Tag in bestimmten Linzer Gebieten sowie in den Nachtstunden innerhalb 
von Linz und in die folgenden Nachbargemeinden: Ansfelden, Gramastetten, Hörsching, Leonding, 
Pasching, Traun, Oftering, Kirchberg-Thening, Lichtenberg und ab 1.3.2014 Walding. 
In das Nacht-AST kann zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr bei den orange gekennzeichneten AST-
Abfahrtstellen innerhalb des Linzer Stadtgebietes eingestiegen werden. Mit dem Tages-AST wer-
den die Gebiete Mönchgraben, Wambach, Dießenleiten, Gründberg und Traunau an das öffentli-
che Verkehrsnetz der LINZ AG angebunden. 
Festgehalten sie, dass seit der Einführung des AST alle Puchenauer Adressen im Bereich des 
Pöstlingberges (Zufahrt über die Hohe Straße) in das Linzer Tarifsystem eingebunden sind. 
Aufgrund der Vorberatungen in der GV-Sitzung vom 14.03. wird empfohlen, vorerst eine Vereinba-
rung für einen Probebetriebszeitraum von 12 Monaten (ohne Altersbeschränkung) abzuschließen. 
Danach sollen die Kosten evaluiert und bei Bedarf die Vertragsbedingungen (Altersbeschränkun-
gen) angepasst werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Für die Organisation und Administration des AST-Verkehrs in der Gemeinde hat die Gemeinde an 
die LINZ LINIEN einen Administrationsbeitrag iHv EUR 1,6228 je AST-Fahrt, jedoch mindestens 
EUR 1.947,36 und maximal bis zu einer Höhe von EUR 5.842,08 pro Jahr (jeweils exkl USt, Stand 
Feber 2022) zu leisten und wird monatlich im Nachhinein gemeinsam mit der AST-Abrechnung in 
Rechnung gestellt.  
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Dieser Betrag ist mit dem Personalkostenindex KV Angestellte EU/Verwendungsgruppe V/I, No-
vember 1992 wertgesichert und wird zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der KV-Erhöhung er-
rechnet. Für die Beratung, Einführung und Betreuung der Gemeinde durch die LINZ LINIEN wäh-
rend der Einführungsphase hat die Gemeinde an die LINZ LINIEN einen einmaligen Pauschalab-
geltungsbetrag iHv EUR 2.500,- (exkl USt). 
Analog zu der Gemeinde Leonding wird empfohlen für alle Gemeindebürger einen Fahrpreis 
iHv EUR 7,00 festzulegen. Als Rückfahrpauschale wird seitens der Linz LINIEN ein Betrag iHv 
EUR 2,50 festgelegt. 
 
Im Vergleich mit der Gemeinde Leonding werden Gesamtkosten für die Gemeinde Puchenau zwi-
schen EUR 7.000,00 und EUR 10.000,00/Jahr kalkuliert. 
In diesem Zusammenhang sei auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit und auf die Feststellungen des Prüfungsberichtes der BH UU verwiesen. 
 
 
 
Aufgrund der Vorberatungen in der Gemeindevorstandssitzung vom 14.03.2022 ergehen so-
hin die Anträge, der Gemeinderat möge 

4) den Grundsatzbeschluss betreffend Beitritt zum AnrufSammelTaxi-Verkehr (AST-
Verkehr) fassen und vorbehaltlich der Zustimmung, 

5) die beiliegende Vereinbarung betreffend Organisation und Durchführung eines An-
rufSammelTaxi-Verkehrs (AST-Verkehr) – gültig ab 01.07.2022 und vorerst für einen 
Probebetriebszeitraum von 12 Monaten ohne Altersbeschränkung und einem ermä-
ßigten Fahrpreis iHv EUR 7,00 –, abgeschlossen zwischen der Gemeinde Puchenau 
und der Linz Linien GmbH, beschließen. 
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GV Tischler bringt folgenden Gegenantrag ein: 
 
Speziell für Schüler, Lehrlinge und Studenten soll ein ermäßigter Fahrpreis von € 5,-- einge-
hoben werden.  
 
Der Bürgermeister schlägt vor, zuerst über den Grundsatzbeschluss bezüglich Beitritt zum AST-
Sammeltaxi abzustimmen.  
 
Nachdem dazu keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Grundsatzbe-
schluss zum Beitritt zum AST-Sammeltaxi abstimmen. 
 
 
Beschluss:  zu 1):  einstimmig angenommen 
 
 
Zum Thema Fahrpreis hält GR Weichhart fest, dass im Gemeindevorstand besprochen wurde, ei-
nen 1-jährigen Probebetrieb mit € 7,-- durchzuführen, um zu sehen, wie hoch die Kosten sind. Ge-
gebenenfalls kann dann ein günstigerer Tarif für Schüler, Lehrlinge und Studenten ins Auge ge-
fasst werden. Man möchte verhindern, dass ein günstigerer Tarif im Falle das Falles wieder erhöht 
werden müsste.  
GV Zwettler hält fest, dass sich bei der GV-Sitzung alle Fraktionen für diese Vorgehensweise aus-
gesprochen haben. Natürlich würde jeder einen vergünstigten Tarif für die angesprochene Gruppe 
präferieren. Es soll nicht der Eindruck erweckt werden, dass man nun dagegen ist.  
 
GV Tischler zieht seinen Gegenantrag zurück. 
 
In der Folge lässt der Vorsitzende zu 2) abstimmen: 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 

16. Grundsatzbeschluss betreffend Übertragung der Gemeinderatssitzungen per Li-
vestream im Internet; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 
 
Anlassfall bildet der Antrag betreffend Livestreaming von Gemeinderatssitzungen der NEOS und 
GRÜNEN in der GR-Sitzung vom 15.12.2021. Aufgrund fehlender rechtlicher und technischer Rah-
menbedingungen zu dieser Thematik, wurde der Antrag jedoch zurückgezogen, um diese Angele-
genheit – nach Vorliegen diskussionstauglicher Grundlagen – in der nächsten Gemeinderatssit-
zung zu behandeln. 
Eingangs sei festgehalten, dass solcherart Leistungen nicht in das Kerngeschäft der Gemeindever-
waltung fällt, weshalb aufgrund fehlender Fachkenntnisse sowie unter Zugrundelegung des Prü-
fungsberichtes der BH UU („Die Gemeinde hat aufgrund der geringen Finanzkraft weiterhin der 
sparsamen Haushaltsführung ein entsprechendes Augenmerk zu widmen und sich auf die Kern-
aufgaben zu beschränken.“) externe Anbieter kontaktiert wurden. 
Die „Gemdat“ als EDV-Anbieter für Gemeinden bietet jedoch aufgrund der Komplexität solcherart 
Leistungen nicht an. Für einen professionellen Internetauftritt, schätzt die Gemdat Anschaffungs-
kosten für das entsprechende Equipment iHv EUR 20.000,00. 
Weiters wurde Rücksprache mit dem Amtsleiter der Gemeinde Kremsmünster gehalten. Die Ge-
meinde ist ein Vorzeigebeispiel für das digitale Amt. Der Amtsleiter hat ebenfalls bestätigt, dass 
Livestreaming einer Gemeinderatssitzung nicht Kernaufgabe der Gemeindeverwaltung sei und 
wurde auf die Firma „6digital“ in Leonding verwiesen, welche Monopolstellung mit ihrem speziell 
angepassten Leistungsangebot für Gemeinden hat. Im Konkreten bedeutet dies, die Fa „6digital“ 
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kommt zeitnah mit ihrem gesamten Equipment vor einer Gemeinderatssitzung und richtet den In-
ternetauftritt ein und führt während der Sitzung Regie. Der Stream wird nicht gespeichert, sondern 
wird live über die Homepage der Gemeinde Puchenau übertragen. 
 
Nach Besichtigung der Sitzungsräumlichkeiten wurde seitens der „6digital“ ein Angebot gestellt 
und umfasst unter anderem folgende datenschutzrechtliche und sicherheitsrelevante Punkte: 
„Privatsphäre 
o Gäste werden nicht gezeigt 
o einzelne Mandatare können auf Wunsch unkenntlich gemacht werden  
 
Sicherheit 
o alle Mechanismen zum Schutz vor Download und Aufzeichnung werden getroffen 
o auf unser sicheres Streaming vertrauen regelmäßig Unternehmen wie zB KPMG für ihre Jahres-
präsentation (inkl. höchst sensibler Daten), Mediamarkt jedes Quartal seit 2020 für ihre Geschäfts-
führer-Versammlungen (inkl. höchst sensibler Zahlen und Daten), CWS seit 2021 jährlich für ihren 
Vertriebs-Kickoff (inkl. höchst sensibler Zahlen), uvm.“ 
 
Die Kosten je Livestream sind mit EUR 960,00 (brutto) beziffert. Bei mindestens vier Sitzun-
gen im Jahr würden sohin Kosten iHv EUR 3.840,00 anfallen. Diesbezüglich sei erwähnt, dass 
die Firma „6digital“ lediglich Aufträge für mindestens ein Sitzungsjahr annimmt. 
 
Nach Angebotslegung wurde noch bei der Gemeinde Engerwitzdorf Rücksprache gehalten, da 
diese ebenfalls ihre Gemeinderatssitzungen im Internet sowie im TV übertragen. Die Angebots-
summe für die Neuausstattung (Mikrofone, Kamera, Regieraum usw) des Sitzungssaales belief 
sich auf rund EUR 65.000,00. Vor diesem Hintergrund wurde ein Verein mit Hobbyfilmern gegrün-
det, welcher die Gemeinderatssitzungen nun überträgt. Die Mitglieder werden für diese Tätigkeiten 
von der Gemeinde bezahlt (Kosten je Sitzung EUR 1.500,00). Die Kosten für die technischen Kom-
ponenten (zB Laptop) hat ebenfalls die Gemeinde übernommen. 
Auf Nachfrage, wie hoch die Zuseherquote je Sitzung sei, wurde mitgeteilt, dass zu Spitzenzeiten 
zwischen 26 und 32 Personen (davon sind die meisten Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde) die 
Sitzung live verfolgen. Angemerkt sei hiebei, dass die Gemeinde Engerwitzdorf in etwa 9.700 Ein-
wohner zählt. 
 
Abschließend sei auch hier auf die Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit verwiesen. Zudem sei angemerkt, dass es jedem Bürger freisteht, den öffentlichen Sit-
zungen beizuwohnen und Fragen zu stellen. Diese Möglichkeit der Beteiligung bietet ein Li-
vestream nicht. 
 
Aufgrund einer wertenden Gesamtschau und unter Zugrundelegung des Prüfungsberichtes der BH 
UU ist das Angebot der Firma „6digital“ aus Leonding zu bevorzugen. Da noch nicht absehbar ist, 
ob das Livestreaming (im Hinblick auf die Zuseherzahlen) wirtschaftlich sinnvoll ist, wird vorge-
schlagen, den Vertrag vorerst bis Jahresende 2022 zu befristen. 
 
Hinweis: 
Aufgrund der Angebotssumme fällt die Vergabe in die Zuständigkeit des Bürgermeisters. 
Vor einer Vergabe eines Dienstleistungsauftrages ist ein Grundsatzbeschluss des Gemeinderates 
herbeizuführen und ergeht sohin folgender Antrag: 
 
 
GV Tischler bringt dazu folgenden Gegenantrag ein: 
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GV Zwettler betont, dass sich bei der GV-Sitzung alle Fraktionen dafür ausgesprochen haben, 
dass die Kosten von mehreren tausend Euro pro Jahr nicht dafürsprechen, dass wenige Bürger die 
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Sitzungen verfolgen. Darüber hinaus hat man bei der persönlichen Teilnahme als Zuhörer die 
Möglichkeit sich mit den Gemeinderäten auszutauschen.  
 
GR Pollak meint, dass es interessant wäre zu wissen, wie hoch das Interesse der Puchenauer 
Bürger an einem Live-Stream wäre.  
 
GR M. Haselsteiner-Köteles hinterfragt, wie man die Kosten reduzieren könnte. 
Dazu hält GV Falkner fest, dass nur eine professionelle Lösung das Recht auf das eigene Bild ge-
währleisten kann.  
 
GR Weichhart betont, dass die Grundidee jene war, im niederschwelligen Bereich ein Angebot für 
Jugendliche und andere Interessierte zu schaffen, die eventuell noch Berührungsängste haben. 
Aber man muss sehr wohl auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung stellen.  
 
GR M. Haselsteiner-Köteles stellt ebenso einen Gegenantrag – dieser lautet wie folgt: 
 
Der Bürgermeister möge Konzepte entwickeln, wie man die Bürgerbeteiligung an den Ge-
meinderatssitzungen heben kann. 
 
 
Sodann lässt der Vorsitzende über den 1. Gegenantrag von GV Tischler abstimmen: 
 
Beschluss:    7 Ja-Stimmen (GRÜNE, NEOS) 
  17 Gegenstimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ) 
    1 Enthaltung (Zwettler A. (SPÖ)) 
 
 
In der Folge lässt der Vorsitzende über den 2. Gegenantrag von GR Haselsteiner-Köteles M.  
abstimmen. 
 
Beschluss:    6 Ja-Stimmen (GRÜNE) 
  15 Gegenstimmen (ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS 
    4 Enthaltungen (Mahringer, Mandic, Zwettler A.(SPÖ), Lang Iris (FPÖ)) 
 
 
 
Der Gemeinderat möge den Grundsatzbeschluss fassen, ob die Gemeinderatssitzungen 
(vorerst befristet bis Jahresende 2022) mittels Livestreaming im Internet übertragen wer-
den. 
 
Abschließend lässt der Vorsitzende über den Hauptantrag abstimmen. 
 
Beschluss:    7 Ja-Stimmen (GRÜNE; NEOS) 
  17 – Gegenstimmen (ÖVP, SPÖ ohne Mahringer, FPÖ) 
    1 Enthaltung (Mahringer (SPÖ)) 
 
 
 

17. Errichtung einer zusätzlichen Krabbelstube aufgrund der Bedarfsprüfung durch 
die Bildungsdirektion OÖ, Beratung und Beschluss 

 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 
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18. Auf Antrag von GR Zwittlinger: Resolution der Gemeinde Puchenau "Spürbares 
Entlastungspaket zur Eindämmung der hohen Energiekosten"; Beratung und 
Beschluss 

 
 
GR Lang hat im Auftrag von GR Zwittlinger den Antrag zurückgezogen.  
 
 

19. Resolution der Gemeinde Puchenau gegen Atomkraft als nachhaltige Investition 
in die Taxonomieverordnung; Beratung und Beschluss 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter und Antragsteller: Geyrhofer 

 
 
 

Es wird der Antrag gestellt, der Gemeinderat möge nachstehende Resolution beschließen:
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RESOLUTION 
des Gemeinderates der Gemeinde 

Puchenau 
gegen Atomkraft als nachhaltige Investition in die Taxonomieverord-

nung 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Puchenau möge die Oberösterreichische Landesregierung, die 
Österreichische Bundesregierung, das Europäische Parlament und den Europäischen Rat auffor-
dern, alle rechtlich möglichen Maßnahmen zu ergreifen, sowie bilaterale und multilaterale Gesprä-
che mit allen Verantwortungsträgern zu führen, um Investitionen in Atomkraft als nachhaltig in die 
Taxonomieverordnung der Europäischen Union im Rahmen des „Green Deals“ nicht zu akzeptie-
ren. 
 
Das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Technologie und Innovation 
(BMK) hat die renommierte Kanzlei „Redeker Sellner Dahs“ mit der Prüfung rechtlicher Aspekte 
des Vorgehens der Europäischen Kommission und der Einstufung der Kernenergie als nachhaltig 
im Sinne der Taxonomie-Verordnung beauftragt. Dieses Gutachten zeigt ganz klar auf, dass die 
Kernenergie auch aus rechtlicher Sicht den Anforderungen der Taxonomie-Verordnung nicht ent-
spricht. 1) 
 

1) https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/aikk/warum.html  
 
In einer am 24. Januar 2022 veröffentlichten Stellungnahme kritisierte die EU-Plattform für nach-
haltige Finanzen, ein Beratungsgremium der Europäischen Kommission, den Vorschlag der Exe-
kutive. Die argumentierte, dass fossile Gas- und Kernenergie unter den gegenwärtigen Umständen 
nicht als grün angesehen werden könnten. 
 
Fossiles Gas sei „alles andere als grün“, selbst unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Krite-
rien, nach denen Gaskraftwerke schrittweise steigende Anteile kohlenstoffarmer Brennstoffe wie 
Biomethan oder Wasserstoff integrieren müssen, schrieben sie. 
 

2) https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-advisors-
slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/  

 
Der am 2.2.2022 vorgelegte Vorschlag der EU-Kommission zum delegierten Rechtsakt der Taxo-
nomie-Verordnung, der Erdgas und Atomenergie als Übergangstechnologien zulässt, untergräbt 
damit das ursprüngliche Ziel der Taxonomie, nämlich ein Nachhaltigkeitssiegel für grüne Investitio-
nen zu schaffen. Er gefährdet auch die Finanzierung der Energiewende, wenn das Vertrauen in die 
EU-Nachhaltigkeitsstrategie verloren geht und sich Investoren von diesem Finanz-Öko-Label ab-
wenden. 
 
Weiter muss sichergestellt werden, dass Laufzeitverlängerungen für Atomkraftwerke nicht über die 
Taxonomie finanziert werden und dass für diese auch grenzüberschreitende Umweltverträglich-
keitsprüfungen durchgeführt werden, sowie das in der Espoo Konvention vorgesehen ist und der 
der EuGH auch für die Reaktorblöcke Doel 1 und 2 im Jahr 2019 festgestellt hat. Dies gilt im spezi-
ellen für die angekündigten Laufzeitverlängerungen in Frankreich. Im aktuellen Entwurf zum dele-
gierten Rechtsakt der Taxonomieverordnung werden private Investitionen in Laufzeitverlängerun-
gen nicht ausgeschlossen.  
 
Begründung: 
 
Zu langsam! 
Von der Planung bis zur Fertigstellung eines AKWs vergehen bis zu 20 Jahre, neue Reaktoren 
kommen also für den Klimaschutz zu spät! 

https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/nuklearpolitik/aikk/warum.html
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-advisors-slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-green-finance-advisors-slam-brussels-over-nuclear-fossil-gas/
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Zu teuer! 
Die beiden AKWs in Frankreich (Flamanville) und Olkilouto (Finnland) haben gezeigt, dass Atom-
kraftwerke völlig unwirtschaftlich sind. 
So stiegen z.B. die Baukosten in Flamanville von 3,4 Mrd. auf mittlerweile 14 Mrd. Euro und bis 
Fertigstellung auf geschätzte 19 Mrd. Euro! 
 
Zu ineffizient! 
Atomenergie trägt nur zu etwa 2% am Weltenergieverbrauch bei, kann als daher keinen relevanten 
Beitrag zum Klimaschutz leisten! 
 
 
Zu gefährlich! 
Die beiden Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben gezeigt, welche Auswir-
kungen diese Technologie haben kann. Ein schwerer Unfall in Europa hätte katastrophale Folgen! 
Zudem gibt es keine Lösung des Atommüllproblems! 
 
Auch die Pläne in Zukunft auf Small Modular Reactors, SMR, zu setzen würde das Unfallrisiko wei-
ter erhöhen, weil durch diese kleinen Atomreaktoren, die Anzahl der Kraftwerke deutlich steigen 
würde, was die Wahrscheinlichkeit für einen atomaren Unfall weiter erhöht. SMR Konzepte, die tat-
sächlichen Vorteile in Punkto Sicherheit und Wirtschaftlichkeit bringen würden, existieren erst am 
Reißbrett.   
 
Umweltschädlich! 
Auch der Bau und der Abriss von Atomanlagen verursacht eine Klimabelastung. Da es weltweit 
noch kein einziges Endlager in Betrieb gibt, sind die endgültigen Klimafolgen noch gar nicht ab-
schätzbar. Aber vor allem Abbau, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran verursacht gra-
vierende Umweltschäden und kann nicht als nachhaltig bezeichnet werden. 
 
Krisenherd! 
Die aktuelle Lage in Kasachstan, dem weltweit wichtigsten Produzenten von Uran, macht deutlich, 
wie abhängig die EU von Uran-Importen ist, wenn weiter auf Atomkraft gesetzt wird. Die Atomener-
gie bietet keine Eigenversorgung in der EU, dies ist nur mit Erneuerbarer Energie möglich. Um zu-
künftige Krisen zu vermeiden, ist es notwendig, aus der Atomenergie auszusteigen und sich unab-
hängig zu machen. 
 
 
 
Puchenau, am 30.03.2022 
 
 
 
 
 
 
(Der Bürgermeister)  
 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss:  24-Ja-Stimmen 
    1 Enthaltung (Fischer (ÖVP)) 
 
 



Gemeinderat 30.03.2022 
Seite 62 von 65 

 

20. Dringlichkeitsantrag GRÜNE: Nachwahl Mitglieder im Bezirksabfallverband Ur-
fahr-Umgebung 

 
 
Vorsitzender: Fellinger 
Berichterstatter: Geyrhofer 
Antragsteller: Falkner 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass im Bezirksabfallverband je volle 10 % im Bezirksergebnis den 
Parteien eine weitere Vertretung im Bezirksabfallverband zusteht, die an eine Gemeindegruppe im 
Bezirk frei vergeben werden kann. 
Dieses Mandat war bisher bei den Grünen Lichtenberg angesiedelt, wurde jedoch nach Rücktritt 
der dortigen Vertreterin vom Bezirksvorstand der Grünen Urfahr-Umgebung den Grünen Puchenau 
zugesprochen. 
 
Demnach ist eine Nachwahl seitens der GRÜNEN-Fraktion erforderlich. 
 
 
Gemäß § 52 Oö GemO sind Wahlen grundsätzlich geheim durchzuführen, es sei denn, der Ge-
meinderat beschließt einstimmig eine andere Arte der Abstimmung. 
 
GV Falkner stellt sodann den Antrag, die Wahl offen mittels Handzeichen durchzuführen. 
 
Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, lässt der Vorsitzende über den Antrag offen mittels Hand-
erheben abstimmen.  
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
 
 
Von der GRÜNEN-Fraktion liegt ein gültiger Wahlvorschlag vor. 
 
 
Bezirksabfallverband: 
 
Mitglied:  Florian Tischler 
 
Ersatzmitglied:  Robert Pollak 
 
 
 
Sodann lässt der Vorsitzende die GRÜNE-Fraktion über den Wahlvorschlag abstimmen. 
 
 
Beschluss: einstimmig angenommen 
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21. Allfälliges 

 
 

 GV Zwettler erkundigt sich danach, wann die Straßenbeleuchtung an der B 127 in der 
Nacht abgeschaltet wird. Eine in der Nähe wohnende Bürgerin ist an ihn herangetreten. Er 
ersucht diese Thematik im Ausschuss für Tiefbau und Straßen zu behandeln.  

 GV Falkner weist darauf hin, dass die Beleuchtung am Gartenstadtzentrum die ganze 
Nacht eingeschaltet ist. Beim Bau des Zentrums wurde ursprünglich vereinbart, dass diese 
Beleuchtung um 23 Uhr abgeschaltet wird.  

 Der Bürgermeister informiert, dass derzeit eine Eltern-Petition bezüglich Digitalisierung 
der Volksschule läuft. Nach Kontaktaufnahme mit den Initiatoren wurde seinerseits klarge-
stellt, dass bereits seit letztem Jahr daran gearbeitet wird. WLAN wurde bereits verbessert, 
zusätzliche Hotspots werden noch ergänzt. Computer und Bildschirme wurden letzte Wo-
che ausgetauscht. Bezüglich weiterer Digitalisierung gab und gibt es laufend Gespräche, 
da sich auch die Wünsche (Smartboard, Beamer, TFT,..) immer wieder änderten. Es be-
steht enger Kontakt mit Frau Dir. Schiefermair. Mit der Fa. Herzog wurde vor Ort eine Be-
sichtigung durchgeführt, welche technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Diverse 
Angebote werden ausgearbeitet und anschließend im Ausschuss für Schule und Kindergar-
ten diskutiert. Es wird eine Testklasse geben. Der Bürgermeister ersucht künftig aus-
schließlich bei ihm Informationen zu diesem Thema einzuholen und auch den Eltern zu 
kommunizieren, dass daran gearbeitet wird.  

 Vzbgm. Fellinger berichtet, dass das Projekt „Waldinsel“ aufgrund der hohen Corona-Zah-
len in der Schule und der Trockenheit auf Herbst verschoben wurde.  
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............................................................                            ............................................................:: 

Vorsitzende(r)      Schriftführer(in) 
 
 
Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende(n) Verhandlungsschrift(en) in der 
Sitzung vom ....................... keine / folgende Einwendungen erhoben wurden. 
 
 
 
 
 
 
 
Puchenau, am ......................... 
 
 
Der Bürgermeister: 
 
 
 
Friedrich Geyrhofer, MBA 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

ÖVP Gemeinderat     SPÖ Gemeinderat 
 
 
 
 
............................................................                            ............................................................ 

GRÜNE Gemeinderat     FPÖ Gemeinderat 
 
 
 
………………………………………….. 
    NEOS Gemeinderat 
 
 
 
 
 


